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 Veröffentlicht am 19.11.1979

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Die von einem Rechtsanwalt vorgenommene Übermittlung der Kopien der von ihm in einem

Ehrenbeleidigungsverfahren eingebrachten Beweisanträge an die Redaktion von Zeitungen und an das Landesstudio

des ORF bildet eine standeswidrige Reklame und begründet das Disziplinarvergehen der Beeinträchtigung des

Standesansehens.
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